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Erwägungen
E. 1
Gegenstand dieses Verfahrens ist der Vorwurf, Rechtsanwalt A habe das Berufsgeheim- nis verletzt, da er ohne vorgängige Entbindung vom Anwaltsgeheimnis gegen seine Klientin das Betreibungsverfahren eingeleitet habe.
E. 2
Im Betreibungsbegehren vom 21. März 2021 gab Rechtsanwalt A als Forderungsgrund "Rechnung Nr. 26430" an1. Im Zahlungsbefehl in der Betreibung Nr. 120303947 des Betreibungs- amts Arbon vom 20. April 2020 figuriert als Forderungsgrund ebenfalls "Rechnung Nr. 26430".
E. 3
BGE vom 28. April 2010, 2C_42/2010, Erw. 3.1
2/3 begründe deshalb ebenso wie der Hinweis "Rechnung vom…" höchstens eine nicht belegbare Vermutung, dass es sich um eine Forderung aus einem Mandatsverhältnis handeln könnte. Ge- stützt darauf schloss die Beschwerdekammer des Obergerichts des Kantons Bern im Entscheid BK 11 176 vom 22. Dezember 2011, das Bundesgericht erachte die Ausstellung eines Zahlungs- befehls unter dem Hinweis auf die Honorarnote ohne vorausgehende Entbindung noch als zuläs- sig. Dieser Praxis gehe nicht nur der Kanton Bern nach4. cc) Gemäss Zürcher Praxis ist der Anwalt befugt, zur Durchsetzung von Honorar- ansprüchen gegen seinen Klienten die Betreibung oder das Sühneverfahren einzuleiten, ohne dass er hierzu die Einwilligung des Klienten oder die Ermächtigung durch die Aufsichtskommis- sion benötigt. Die Aufsichtskommission des Kantons Zürich begründet dies damit, dass das Be- stehen des Mandatsverhältnisses, die Rechnungsstellung beziehungsweise Hinweise auf offene Honorarnoten im Rahmen von Inkassobemühungen nicht vom Anwaltsgeheimnis gedeckt seien. Für weitergehende Handlungen, wie Verwendung von Tatsachen im Sühneverfahren, welche dem Anwalt anvertraut wurden, bedürfe der Anwalt jedenfalls der Einwilligung des Klienten oder die Ermächtigung durch die Aufsichtskommission5. Nach Nater/Zindel ist der Zürcher Praxis zu- zustimmen. Dem Anwalt solle die Eintreibung des ihm zustehenden Honorars nicht unverhältnis- mässig erschwert werden6. dd) Nach Bohnet/Melcarne ist lediglich für die Einleitung des Betreibungsverfah- rens grundsätzlich eine vorgängige Befreiung vom Anwaltsgeheimnis nicht nötig7. Derselben Mei- nung ist auch Cattelan, wobei er einschränkend festhält, dass sich der Anwalt bei der Forde- rungsbezeichnung auf das wesentliche zu beschränken habe. Für die gerichtliche Durchsetzung (bereits vor dem Friedensrichter) sei die Befreiung vom Anwaltsgeheimnis erforderlich8. b) Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass in Übereinstimmung mit der über- wiegenden (Lehr)meinung und aufgrund der bundesgerichtlichen Rechtsprechung davon auszu- gehen ist, dass eine vorgängige Befreiung vom Anwaltsgeheimnis nicht nötig ist, wenn der Anwalt
E. 4
Erw. 4.3; Vgl. Wegmann, Rechtsprechungsübersicht, in: AJP 2013 S. 276
E. 5
Nater/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz (Hrsg.: Fellmann/Zindel), 2.A., Art. 13 BGFA N. 146 mit Hinweisen
E. 6
Nater/Zindel, Art. 13 BGFA N. 147 mit Hinweise auf die divergierende Lehrmeinung von Schiller und Fellmann
E. 7
Bohnet/Melcarne, La levée du secret professionnel de l'avocat en vue du recouvrement de ses créances d'honoraires, in: SJ 2020 II, S. 30
E. 8
Cattelan, Anwalts- und Standesrecht, Kolloquium für Rechtspraktikantinnen und Rechtspraktikanten vom 16. April 2021, S. 55 (www.gerichte.lu.ch, Suche: Kolloquium vom 20.04.2021)
3/3 zur Durchsetzung seiner Honorarforderung die Betreibung einleitet, sofern er sich bei der Forde- rungsbezeichnung - wie hier - auf das Wesentliche, das heisst auf die Angabe "Rechnung vom…" oder "Honorarnote vom…" beziehungsweise "Rechnung Nr. …" oder "Honorarnote Nr. …", be- schränkt. Wie es sich damit im Falle einer gerichtlichen Durchsetzung der Honorarforderung ver- hält, muss vorliegend nicht beantwortet werden. Es bestehen somit keine Gründe, gegen Rechts- anwalt A ein Disziplinarverfahren zu eröffnen. Entscheid der Anwaltskommission vom 17. Dezember 2021, AK.2021.34
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